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Anfrage Nr. 353 zu länderspezifischen Regelungen 
für Parkplatz-Photovoltaik 

Frage 

Was ist Parkplatz-Photovoltaik, welche Potenziale bietet sie und welche Regelungen gibt es 
dazu in den Bundesländern? 

Antwort 
1.  Was i s t  Pa rkp la tz - PV?  

Parkplatz-PV bezeichnet Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA), die über Parkplatzflächen 
installiert werden. Nach EEG 2023 zählen sie zu den sogenannten „besonderen Solaranlagen“ 
und bieten gegenüber klassischen Solarparks einige Vorteile: es werden bereits versiegelte Flä-
chen genutzt, Flächenkonkurrenzen vermieden und die Inanspruchnahme von Flächen im Au-
ßenbereich reduziert. Darüber hinaus spenden die PV-Module Schatten und schützen Fahr-
zeuge sowie versiegelte Flächen vor Überhitzung. Parkplatz-PV bietet somit eine Möglichkeit, 
die Stromerzeugung durch Photovoltaik möglichst konfliktarm weiter auszubauen (Fraunhofer 
2023). 

2.  Welche  Poten z ia le  b ie te t  Pa rkp la tz- P V   

Laut Analysen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE (Wirth 2023) gibt es in 
Deutschland rund 47.060 Hektar Parkplatzfläche. Bei einer vollständigen Nutzung ergäbe sich 
ein technisches Flächenpotenzial von 284 Quadratkilometern, welches einem technischen Leis-
tungspotenzial von 59 Gigawatt peak entspricht (Solarserver 2023, Wirth 2023). Mit den Be-
standsflächen der Parkplätze in Deutschland könnte demnach theoretisch ein Drittel der für 
2030 angestrebten PV-Leistung gedeckt werden. Eine Abfrage im Marktstammdatenregister 
zeigt, dass bisher mit rund drei Megawatt installierter Leistung nur ein sehr kleiner Teil dieses 
Potenzials genutzt wird (MStdR 2023, Abfrage am 11.12.23). Wieviel Potenzial auf neuen oder 
zukünftigen Parkplatzflächen zu erwarten ist, kann aktuell nicht abgeschätzt werden.  

3 .  Wie  w i rd  Parkp la tz- PV  üb er  d as  E E G  verg ütet?  

Seit der Novellierung des EEG 2023 ist Parkplatz-PV förderfähig (vgl. § 37 Abs. 1 Nr. 3 lit. d) und 
§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 lit. d) EEG 2023), sofern die Anlagen nach dem 1. Januar 2023 in Betrieb 
genommen wurden. Die Parkplatzflächen müssen zudem den Anforderungen und Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur genügen (Clearingstelle EEG|KWKG 2022). Dazu zählt, dass die 
Parkplätze nicht vorrangig zur Errichtung von Solaranlagen gebaut wurden, die Größe der Park-
plätze verhältnismäßig zum Parkbedarf ist und die PV-FFA die Nutzung der Flächen als Park-
platz nicht wesentlich beeinträchtigt (Bundesnetzagentur 2021). Die Solaranlagen werden wie 
PV-Freiflächenanlagen mit 7 ct/kWh vergütet (vgl. §48 Abs. 1 EEG 2023). Die Vergütungsfähig-
keit gilt dabei für öffentliche und nicht-öffentliche Flächen. Im Entwurf zum EEG 2024 ist dar-
über hinaus vorgesehen, die Anlagen in den Ausschreibungen zukünftig gegenüber anderen 

https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/urbane-photovoltaik-upv.html
https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/urbane-photovoltaik-upv.html
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.html
https://www.solarserver.de/2023/04/26/enormes-potential-fuer-photovoltaik-auf-parkplaetzen/
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/231
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Innovations/gezeichnetefestlegungoktober2021.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__48.html
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besonderen Solaranlagen zu bevorzugen (Deutscher Bundestag 2023). Da an den Ausschrei-
bungen nur Anlagen ab einer Größe von 1 Megawatt teilnehmen, greift dieser Vorteil allerdings 
nur für sehr große Parkplatzflächen. Die finalen Beschlüsse zur Gesetzesänderung sind noch 
abzuwarten. 

4.  Welche  Reg e lung en  g ib t  es  in  d en  B und es länd ern?  

Zusätzlich zu dem Anreiz der Vergütung nach EEG 2023 haben die Bundesländer Baden-Würt-
temberg (BW), Hessen (HE), Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP) und Schleswig-
Holstein (SH) Solarpflichten für Parkplatz-PV erlassen (vgl. Tab. 1). Grundsätzlich gilt die Ver-
pflichtung für neu gebaute Parkplätze, nur die Festlegung in Baden-Württemberg weicht hier-
von ab. Die vorhandenen Regelungen variieren unter anderem bezüglich der Anzahl der Stell-
plätze, ab denen Parkplatz-PV verpflichtend ist und der Form ihrer rechtlichen Verankerung 
(Kühl, 2023).  

In Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen gilt die Solarpflicht ab 35 Stellplät-
zen, während in Rheinland-Pfalz ab 50 und in Schleswig-Holstein erst ab 100 Stellplätzen eine 
Pflicht besteht. Darüber hinaus gelten in einigen Bundesländern, beispielsweise in Hessen, 
strengere Vorgaben für öffentliche bzw. landeseigene Parkplatzflächen. In Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ist zudem in Ausnahmefällen ein Ausweichen auf 
Dächer und Gebäude in der Umgebung erlaubt.  

Als einziges Bundesland bisher hat Baden-Württemberg einen Praxisleitfaden zur Photovoltaik-
Pflicht veröffentlicht, der neben generellen rechtlichen Grundlagen zur Solarpflicht auch Hin-
weise zur technischen Umsetzung der Parkplatz-PV aufzeigt. Darüber hinaus wird darauf hin-
gewiesen, dass der Bauherr das Optimierungsgebot beachten muss, wonach Parkplatzflächen 
so geplant und gestaltet werden müssen, dass sie sich für eine Solarnutzung eignen. Auch die 
Anlage von Grünflächen bzw. die Pflanzung von Gehölzen sollte derart umgesetzt werden, dass 
eine Verschattung der Modulflächen vermieden wird.   

  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008657.pdf
https://www.energynet.de/2023/02/02/photovoltaik-parkplaetze-garage/#:%7E:text=Neu%20gebaute%2C%20offene%20Parkpl%C3%A4tze%20mit%20mehr%20als%2035,in%20einem%20Klimaschutzgesetz%20verankert%20oder%20Teil%20der%20Landesbauordnung.
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Praxisleitfaden-Photovoltaikpflicht-barrierefrei.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Praxisleitfaden-Photovoltaikpflicht-barrierefrei.pdf
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Tabelle 1: Übersicht der bisher geltenden Regelungen für Parkplatz-PV in den Bundesländern  

Land Rechtsquelle Regelungen zu Parkplatz-PV Ergänzung Link 

BW 

§23-24 
Klimaschutz- und Kli-
mawandelanpas-
sungsgesetz Baden-
Württemberg 
(Stand: 07.02.2023) 

 Solarpflicht für neu gebaute Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen, 
 geeignete Parkplätze: für Personenkraftwagen, Parkplatzfläche nicht mehr 

als 10 Grad geneigt, mind. vier Stellplätze nebeneinander angeordnet), 
 Mindestfläche der PV-Module beträgt 60 % der Stellfläche, 
 in Ausnahmefällen Ausweichen auf andere Außen- und Dachflächen in di-

rekter räumlicher Umgebung, 
 Solarpflicht für bestehende Parkplätze des Landes, wenn diese mehr als 5 

Stellplätze haben und außerhalb des öffentlichen Raumes liegen.  

Das Umweltministerium 
gibt in einem Praxisleit-
faden Hinweise für die 
Umsetzung 

Link 

HE §9a und §12 
Hessisches Energiege-
setz - HEG 
(Stand: 20.07.2023)  
 

 Solarpflicht für: 
- neu gebaute, offene landeseigene Parkplätze mit mehr als 35 Stell-

plätzen ab dem 29.11.2023, 
- neu gebaute, offene nichtlandeseigene Parkplätze mit mehr als 50 

Stellplätzen ab dem 29.11.2023. 
 Ausnahme für Parkplätze entlang der Fahrbahnen öffentlicher Straßen. 

Das für staatlichen Hoch-
bau zuständige Ministe-
rium (LBHI) legt im Ein-
vernehmen mit dem 
Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen nä-
here Regelungen fest 

Link 

NW §8 Abs. 2 
Bauordnung für das 
Land Nordrhein-West-
falen - Landesbauord-
nung 2018 - BauO 
NRW 2018  
(Stand: 06.10.2023) 
 

 Solarpflicht für neu gebaute, öffentliche Parkplätze mit mehr als 35 Stell-
plätzen ab dem 01.01.2022, 

 Ausnahme für Parkplätze entlang von Fahrbahnen öffentlicher Straßen. 

 Link 

 

 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Praxisleitfaden-Photovoltaikpflicht-barrierefrei.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Praxisleitfaden-Photovoltaikpflicht-barrierefrei.pdf
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=KlimaSchG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-KlimaSchGBW2023pP23
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-EnGHE2012rahmen/part/X
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=74820170630142752068
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Land Rechtsquelle Regelungen zu Parkplatz-PV Ergänzung Link 

RP §4-5 
Landesgesetz zur In-
stallation von Solaran-
lagen - Landessolar-
gesetz - LSolarG 
(Stand: 30.09.2021) 
 

 Solarpflicht für neu gebaute, offene Parkplätze für Kraftfahrzeuge ab 50 
Stellplätzen, 

 Mindestfläche der PV-Module beträgt 60 % der Stellfläche, 
 Ausnahme für Stellplätze entlang von Fahrbahnen öffentlicher Straßen,  
 In Ausnahmefällen Ausweichen auf andere Außen- und Dachflächen in di-

rekter räumlicher Umgebung möglich. 

Als Nachweis muss in-
nerhalb von 3 Monaten 
eine schriftliche Bestäti-
gung der Bundesnetza-
gentur bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde ein-
gereicht werden 

Link 

SH §10 
Gesetz zur Energie-
wende und zum Kli-
maschutz in Schles-
wig-Holstein - Ener-
giewende- und Klima-
schutzgesetz Schles-
wig-Holstein - EWKG 
(Stand: 17.12.2021) 

 Solarpflicht für neu gebaute (ab den 01.01.2023), offene Parkplätze ab 100 
Stellplätzen, 

 In Ausnahmefällen Ausweichen auf andere Außen- und Dachflächen in di-
rekter räumlicher Umgebung möglich. 

Nachweis der Erfüllung 
der Solarpflicht an die 
untere Aufsichtsbehörde 
ist auf Verlangen vorzu-
legen. 

Link 

 

https://www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-SolarGRPV3P4/part/S
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-EWKSGSHV1P10
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5 .  E inord nung  

Die Vergütung der Parkplatz-PV im EEG 2023 stellt einen Anfang dar, den Anlagentyp als eine 
Form von Freiflächenphotovoltaik mit Mehrfachnutzung zu etablieren. Parkplatz-PV gilt als na-
turverträglich, weil keine zusätzlichen Flächen im Außenbereich in Anspruch genommen wer-
den. Zudem sind Parkplätze meistens verbrauchsnah gelegen, so dass eine kostengünstige 
Netzanbindung der Anlagen möglich ist. 

Die Solarpflichten einzelner Bundesländer unterstützen den Ausbau bisher allerdings nur be-
dingt. Die Regelungen zielen eher auf die Nutzung großer und vor allem neu gebauter Park-
platzflächen und lassen zahlreiche Ausnahmen zu. Eine bundesweite Solarpflicht für Parkplatz-
flächen würde die Umsetzung deutlich stärker voranbringen. Darüber hinaus wäre es wün-
schenswert, den Anwendungsbereich der Solarpflichten auf Bestandsparkplätze bzw. zu einem 
früheren Zeitpunkt genehmigte Parkplatzflächen auszuweiten und auch weitere gewerbliche 
Flächen explizit einzubeziehen.  

In diesem Zusammenhang begrüßt das KNE die geplante Neuregelung im EEG 2024, Parkplatz-
PV in den Ausschreibugen zu bevorzugen. Da nur Anlagen größer als ein Megawatt an den 
Ausschreibungen teilnehmen bleibt abzuwarten, ob diese Regelung sowie die Vergütung von 
7 ct/kWh ausreichen, um einen stärkeren Zubau anzureizen. Gegebenenfalls muss hier noch 
nachgesteuert werden. Die Planung von Parkplatz-PV sollte, wie in Baden-Württemberg bereits 
erfolgt, mit Hinweisen und Handlungsleitfäden zur Anwendung der Bauleitplanung unterstützt 
werden. So können in der kommunalen Planung Siedlungsentwicklung, die Entwicklung von 
Grünflächen und die Photovoltaiknutzung auf den Parkplatzflächen und angrenzenden Berei-
chen möglichst frühzeitig aufeinander abgestimmt werden.  

6.  Quel lenverze ichn is  

Bundesnetzagentur (2021): Anforderungen an besondere Solaranlagen. 18 S. Link zum Doku-
ment (letzter Zugriff 18.12.2023). 

Clearingstelle EEG|KWKG (2022): Unter welchen Voraussetzungen ist „Parkplatz-PV“ nach dem 
EEG 2023 förderfähig? Link zur Internetseite (letzter Zugriff 18.12.2023). 

Deutscher Bundestag (2023): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des 
Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung. Link zum Dokument (letzter Zugriff 
18.12.2023). 

Fraunhofer-Institut ISE: Urbane Photovoltaik. Link zur Internetseite (letzter Zugriff 18.12.2023). 

Kühl, A. (2023): Photovoltaik für Parkplätze und Garagen. Link zur Internetseite (letzter Zugriff 
18.12.2023). 

Stryi-Hipp, G., Leuchtner, J., Longo, F. (2023): Praxisleitfaden zur Photovoltaik-Pflicht - Ein Rat-
geber für Ihre solare Zukunft. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg. 117 S. Link zum Dokument (letzter Zugriff: 18.12.2023).  

Solarserver (2023): Enormes Potential für Photovoltaik auf Parkplätzen. Link zur Internetseite 
(letzter Zugriff 18.12.2023). 

https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Innovations/gezeichnetefestlegungoktober2021.pdf
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Innovations/gezeichnetefestlegungoktober2021.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/231
https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008657.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/urbane-photovoltaik-upv.html
https://www.energynet.de/2023/02/02/photovoltaik-parkplaetze-garage/#:%7E:text=Neu%20gebaute%2C%20offene%20Parkpl%C3%A4tze%20mit%20mehr%20als%2035,in%20einem%20Klimaschutzgesetz%20verankert%20oder%20Teil%20der%20Landesbauordnung.
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Praxisleitfaden-Photovoltaikpflicht-barrierefrei.pdf
https://www.solarserver.de/2023/04/26/enormes-potential-fuer-photovoltaik-auf-parkplaetzen/
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Wirth, H. (2023): Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. Fraunhofer ISE, Freiburg. 
97 S. Link zum Dokument (letzter Zugriff: 18.12.2023). 

 

Haf tung saussch lu ss  

Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie geben 
den zum Antwortzeitpunkt aktuellen Kenntnisstand wieder. Das KNE schließt eine Haftung für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen – außer für Fälle von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit – aus. Dies betrifft insbesondere die Haftung für eventuelle Schäden, die durch 
die Nutzung der Informationen entstehen. 
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KNE (2023): Anfrage Nr. 353 zu länderspezifischen Regelungen für Parkplatz-Photovoltaik. 
Antwort vom 18. Dezember 2023. 
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